
Steuerberaterinnen
und

Steuerberater

- Ihre Partner
– in der

Buchführung

Buchführung

Sonstige Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit der Buchführung

- Beratung bei der Selbsterstellung der Buchführung

- Klärung von steuerlichen Fragen, insbesondere

- Anzuwendender Umsatzsteuersatz 

- Umsatzsteuer auf private PKW-Nutzung

- Buchung von Reise- und Bewirtungsaufwendungen

- Beachtung der Regelungen zum Mehrkontenmodell

- Beurteilung von Anschaffungs- oder Herstellungs-
aufwand bzw. Instandhaltungsaufwand bei
Gebäuden

- Ort der Lieferung oder sonstigen Leistung bei
grenzüberschreitenden Sachverhalten
(Europäische Union, Drittland)

- Aufteilung von Vorsteuerbeträgen

- Berichtigung der Vorsteuer bei Nutzungsänderung

- Konsolidierte Auswertung (Konzern-BWA) bei
Unternehmensgruppen

- Beratung des Unternehmers bei Investitionsent-
scheidungen

- Hinweise an den Unternehmer zu drohenden
Liquiditätsschwierigkeiten

- Bereitstellung von zuverlässigem Zahlenmaterial für
die Vergabe von Krediten gemäß § 18 Kreditwesen-
gesetz (KWG)

- Vorbereitung auf das Rating

Betreuung und Teilnahme bei

- Außenprüfungen des Finanzamts

- Umsatzsteuersonderprüfungen

- Bankgesprächen

Beratung und Betreuung Sonderfragen

Überreicht durch:

Beratung zu Sonderfragen

– Unternehmensgründung und -liquidation

– Unternehmenskauf und -verkauf
(Bewertung)

– Unternehmensnachfolge

Berufspflichten des Steuerberaters

Steuerberaterinnen und Steuerberater haben ihre
qualifizierte Ausbildung durch Ablegen einer staatlichen
Prüfung unter Beweis gestellt. Sie unterliegen der
Berufsaufsicht durch die Steuerberaterkammern.
Voraussetzung für die Bestellung von Steuerberatern ist
u. a. der Abschluss einer ausreichenden Vermögens-
schadenhaftpflichtversicherung. Steuerberaterinnen
und Steuerberater und deren Mitarbeiter sind überdies
zur Verschwiegenheit verpflichtet und haben ein
Zeugnisverweigerungsrecht.

Bundessteuerberaterkammer (Hrsg.)
Haus der Steuerberater
Neue Promenade 4 Postfach 02 88 55
10178 Berlin 10131 Berlin
Telefon: 0 30 - 24 00 87-0 E-Mail: zentrale@bstbk.de
Telefax: 0 30 - 24 00 87-99 http://www.bstbk.de
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Einrichtung und Organisation der Buchführung

- Auswahl des geeigneten Kontenrahmens und
Erstellung des Kontenplans

- Ermittlung und Erfassung der Stammdaten

- Festlegung der Auswertungsart

- Vorschläge zur rationellen Abwicklung des Daten-
aufkommens

Einrichtung der Kostenrechnung

- Festsetzung des Auswertungsziels

- Einrichtung von Kostenstellen bzw. Kostenträgern

- Ermittlung von Verteilungsschlüsseln für die Gemein-
kosten

Übernahme der kompletten Buchführung

- Erfassung und Auswertung der Belege 

- Kontierung der Belege nach den gesetzlichen Vor-
gaben und Zuordnung zu den Kostenstellen/-trägern

- Übernahme von Daten aus der Fakturierungs- oder
Kassensoftware des Mandanten

- Abstimmung der Buchhaltung mit Mandantenunterlagen

- Schriftverkehr mit dem Finanzamt

- Einrichtung und Fortschreibung der Anlagen-
buchführung

Standardauswertungen
- Antrag auf Dauerfristverlängerung für die Abgabe

der Umsatzsteuervoranmeldung
- Umsatzsteuervoranmeldung
- Betriebswirtschaftliche Auswertungen
- Summen- und Saldenlisten
- OPOS-Listen

Individuelle Auswertungen
- Kurzfristige Erfolgsrechnungen
- Kostenstellenrechnung
- Kostenträgerrechnung
- Betriebsabrechnungsbogen 
- Liquiditätsrechnungen
- Interne und externe Betriebsvergleiche

Unterstützung des betrieblichen Zahlungsverkehrs
- Ermittlung der Daten für das Mahnwesen bis hin zu

dessen kompletter Durchführung
- Einziehung von Kundenforderungen per Lastschrift
- Zahlung von Eingangsrechnungen durch Online-

Überweisungen oder Diskettenclearing
- Optimale Ausnutzung von Zahlungszielen und

Skontofristen 

Weitere Leistungen
- Export der Buchführungsdaten zur Verarbeitung in

weiterführender Planungssoftware
- Import von Fremdbuchführungen für Zwecke der

individuellen Auswertung
- Einrichtung einer Schnittstelle zur Übernahme der

Sollstellungen aus der Fakturierung
- Verarbeitung vorkontierter Belege

Alles aus einer Hand DatenverarbeitungBuchführung

Steuerberaterinnen und Steuerberater –
Ihre Partner in der Buchführung

Die Buchführung geht über das Kontieren und Erfassen
von Buchungsbelegen hinaus. So geben Finanzbuch-
führung und Kostenrechnung als Teile der Buchführung
schon lange vor Erstellung des Jahresabschlusses
zentrale Informationen über die Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage des Unternehmens. Eine sorgfältig
bearbeitete und aussagekräftige Buchführung dient
dem Unternehmer deshalb als Entscheidungshilfe  und
dem Steuerberater als Grundlage für seine betriebs-
wirtschaftliche Beratung. Sie bildet gleichzeitig das
Fundament für einen qualitativ hochwertigen Jahres-
abschluss nach Handels- und Steuerrecht sowie nach
internationalen Standards.

Ihr Steuerberater hilft, wenn Sie die Buchführung nicht
selbst ausführen können oder wollen. Neben der kom-
pletten Übernahme aller mit der Buchführung verbun-
denen Aufgaben bietet Ihr Steuerberater Alternativ-
lösungen an, die auf Ihre individuellen Verhältnisse
zugeschnitten sind. Beispielsweise können Sie die
Belege selbst kontieren und/oder in der Datenverar-
beitung erfassen, während Ihr Steuerberater die letzte
Durchsicht der Buchungen übernimmt und Ansprech-
partner in Zweifelsfragen ist. Auch bei speziellen Aus-
wertungen, etwa kurzfristigen Erfolgsrechnungen zur
Wirtschaftlichkeitsanalyse, ist Ihr Steuerberater mit
einem kompetenten Service für Sie da.

Steuerberaterinnen und Steuerberater – Ihre verläss-
lichen Partner in allen Fragen der Buchführung.
Lassen Sie sich ein Angebot machen!


